
 
 
 
 
Sportjugend Wittmund 
Hauptstraße 1 – OT Burhafe 
26409 Wittmund 
 
 

Lehrgangsanmeldung 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Maßnahme der Sportjugend Wittmund an: 
 

Lehrgangs-Nr.: Lehrgangstitel: Termin: 
1\52\9734 JULEICA Ausbildung Friesensport 06.-11.10.2019 

 

Vorname u. Name:  

Straße u. Hausnummer:  

PLZ u. Ort:  

Telefon:  Geb.-Datum:  

eMail:  

Verein*:     Ich bin nicht Mitglied eines Sportvereins 

 
* Teilnehmende, die Mitglied in einem Sportverein des Landessportbundes Nds. e.V. sind, zahlen einen reduzierten Teilnahmebeitrag. 
 

vegetarisches Essen:       ja           nein Bildungsurlaub:       ja           nein 

T-Shirt Größe: Arbeitsbefreiung:     ja           nein 

Ich habe folgenden Assistenzbedarf: 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
Mandatsreferenz: 

DE65ZZZ00000208804 
Diese wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

Ich ermächtige den Kreissportbund Wittmund e.V., einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kreissportbund Wittmund e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
IBAN: BIC: 

Name des Kreditinstitutes: 

Abweichender Kontoinhaber: 
(Name u. Anschrift, wenn mit Teilnehmer nicht identisch ist) 

 
 
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 
  Mit der Weiterleitung meiner Adressdaten (inkl. Telefon und eMail) an die übrigen Teilnehmenden zwecks Bildung von 
Fahrgemeinschaften bin ich einverstanden. 
 

  Bitte senden Sie mir ____   Lehrgangsbroschüren der Sportregion Friesland/Wilhelmshaven/Wittmund. 
 

  Ich möchte den eMail-Newsletter der Sportjugend Wittmund erhalten. 
 

  Die Datenschutzerklärung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Anmeldung habe ich zur Kenntnis genommen 
      und akzeptiere diese. 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers 

bzw. bei Minderjährigen des/der Sorgeberechtigten 
 
  

Tel.: 04973 913753 
Fax: 04973 913755 
eMail: mail@sportjugend-wtm.de  



Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Lehrgangsanmeldung 
 
 
Teilnahmebedingungen 
Die Fort- und Ausbildungsangebote sind grundsätzlich für alle Personen offen. Eventuelle Altersbeschränkungen 
sind den jeweiligen Lehrgangsausschreibungen zu entnehmen. Nicht in einem Sportverein organisierte 
Teilnehmer können bei Lizenzausbildungen jedoch keine Lizenz erwerben. Sie erhalten nach erfolgreicher 
Teilnahme eine Bescheinigung. 
 
Teilnahmegebühren 
Für Teilnehmende aus Mitgliedsvereinen des LSB Niedersachsen werden in der Regel reduzierte 
Teilnahmegebühren erhoben. Die Teilnahmegebühren sind in den Ausschreibungen der Bildungsveranstaltungen 
ausgewiesen und werden grundsätzlich mit Hilfe des Lastschriftverfahrens eingezogen. Bei Problemkonten (z. B. 
unzureichende Angaben) erheben die Banken eine Bearbeitungsgebühr. Diese wird dem betroffenen 
Teilnehmenden vollständig in Rechnung gestellt. 
 
Anmeldung und Anmeldefristen  
Die Anmeldung muss bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen bis vier Wochen, bei eintägigen 
Bildungsveranstaltungen bis zwei Wochen vor der Bildungsveranstaltung beim Veranstalter eingegangen sein. 
Kurzfristige Anmeldungen sind nach Absprache möglich.  
Bei der Anmeldung von minderjährigen Teilnehmenden ist die Unterschrift der/des Sorgeberechtigten notwendig.  
 
Abmeldung und Stornogebühren  
Eine Abmeldung mit vollständiger Rückerstattung der Teilnahmegebühr muss bei mehrtägigen 
Bildungsveranstaltungen vier Wochen vor der Bildungsveranstaltung und bei eintägigen Bildungsveranstaltungen 
zwei Wochen vor der Bildungsveranstaltung schriftlich erfolgen. Hierbei gilt das Datum des Eingangs der 
schriftlichen Abmeldung beim Veranstalter. Bei Nichteinhaltung dieser Abmeldefristen, wird eine Stornogebühr in 
Höhe von 50,00 € erhoben, max. jedoch die Höhe der Teilnahmegebühr einbehalten. Diese Gebühr wird im 
Krankheitsfall nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nicht erhoben. 
 
Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr einbehalten. Sollte die 
Bildungsveranstaltung vom Veranstalter abgesagt werden und nicht stattfinden, werden bereits eingezogene 
Teilnahmegebühren vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
Sonderurlaub (Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des Jugendsports) 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit gültigem Ausweis haben Anspruch auf bis zu 12 Tage Sonderurlaub im 
Jahr für leitende und helfende Tätigkeiten bei Freizeit- und Sportveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen 
(z. B. Ferienfreizeiten, internationale Begegnungen etc.). Ebenso besteht Anspruch auf Sonderurlaub für die 
Teilnahme an Lehrgängen der Sportjugend Wittmund, die der Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und 
Jugendleitern dienen. 
 
Der Sonderurlaub muss beim Arbeitgeber mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung beantragt 
werden. Die nötigen Bescheinigungen können nach verbindlicher Anmeldung bei der Geschäftsstelle der 
Sportjugend Wittmund angefordert werden. 
 
Nutzungsrechte für Foto- und Videoaufnahmen  
Während der Veranstaltung werden Foto- und ggf. Videoaufnahmen gemacht, die evtl. für Veröffentlichungen des 
LSB Niedersachsen, der Sportjugend Niedersachsen, den Sportbünden und der Akademie des Sports im LSB 
Niedersachsen gespeichert und verwendet werden. 
 
Teilnehmende können der Speicherung und Verwendung individueller Personenfotos im Vorfeld und während der 
Veranstaltung widersprechen. 
  



Datenschutzerklärung 
 
 
Datenschutz  
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 
die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen.  
 
Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  
 

LandesSportBund Niedersachsen e.V.  
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10  
30169 Hannover  

 
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB  
 

Herr Reinhard Rawe (Vorstandsvorsitzender)  
Herr Norbert Engelhardt (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)  
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10  
30169 Hannover  

 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten:  
 

Herr Torsten Sorge  
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10  
30169 Hannover  
tsorge@lsb-niedesachsen.de  

 
 
Datenverarbeitung bei der schriftlichen Anmeldung zu Lehrgängen des Landessportbundes 
Niedersachsen e.V. und seiner Sportbünde  
 
Zweck, für den personenbezogene Daten verarbeitet werden:  

 Die personenbezogenen Daten werden für die Verwaltung der gebuchten Veranstaltungen verarbeitet.  
 
Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:  

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung des 
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.  

 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des LSB Niedersachsen (vgl. 
Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des LSB Niedersachsen besteht in der 
Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des LSB Niedersachsen und 
seiner Gliederungen.  

 
Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  

 Die Bankverbindungsdaten der angemeldeten Personen werden zum Zwecke des Einzugs der 
Teilnahmegebühr an das jeweilige Bankinstitut weitergeleitet.  

 Folgende personenbezogene Daten werden bei gebuchter Übernachtung an die jeweilige Einrichtung 
weitergeleitet: Vorname, Name, Anschrift.  

 Bei Einwilligung im Anmeldeformular erfolgt eine Weiterleitung der Kontaktdaten an die weiteren 
Veranstaltungsteilnehmer. 

 Im Falle einer Lizenzausstellung bzw. Ausstellung des DOSB-Ausbilderzertifikates erfolgt die 
Weitergabe der anonymisierten Personendaten an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
bzw. an das Lizenzmanagementsystem (LiMS) des DOSB. Die Personendaten der Lizenzinhaber 
werden neben der Verwaltung der Lizenzen und zum Zwecke der Bezuschussung in der LSB-
Datenbank gespeichert.   

 Prüfbehörden bzgl. der Verwendung von Finanzhilfemitteln  
  



Datenlöschung und Speicherdauer  
 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch Gesetze oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
 
 
Ihre Rechte 
 
Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden 
Rechte zu:  

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,  
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 



Bankverbindung: DE02285500000001013879  -  BRLADE21LER 
Vereinsregister: Amtsgericht Aurich VR 130270 

Sportjugend Wittmund  Hauptstr. 1  26409 Wittmund 
      
      
An alle 
Klootschießer- und Boßelvereine  
unserer Sportregion 
      
            
 

  Datum 

  Januar 2019 
 
JULEICA Ausbildung „Friesensport“ 
 

 
Die Juleica-Ausbildung ist eine Qualifizierungsmöglichkeit für 
Engagierte in der Vereinsjugendarbeit, z.B. Betreuer*innen von Kinder- 
und Jugendgruppen, J-TEAMs oder Jugendwarte im Verein. Die 
Ausbildung findet in Abstimmung mit dem Friesischen 
Klootschießerverband statt und berücksichtigt die spezifische 
Situation der Klootschießer- und Boßelvereine unserer Region. 
 

In der Ausbildung geht es um die Gestaltung von Angeboten, die sich an den Interessen von 
Kindern und Jugendlichen orientieren und über den „normalen“ Übungs- und Trainingsbetrieb 
hinausgehen. Die eigene Rolle als Leiter*in einer Gruppe, pädagogische Aspekte, 
Jugendschutz und Rechtsfragen werden ebenso thematisiert, wie die 
Beteiligungsmöglichkeiten und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im 
Verein. Zusätzlich gibt es eine Sammlung an ganz praktischem „Handwerkszeug“ in Form 
von Spielen und anderen Bewegungsaktionen für den Friesensport. 
 
Die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung, die Unterschrift einer Verhaltensrichtlinie 
sowie der Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbildung (9 LE, nicht älter als 3 Jahre) sind 
Voraussetzung für die Beantragung der Juleica. 
 
Termin:  06. – 11. Oktober 2019 
Ort:   Friedeburg 
Kosten:  75,- Euro/Person, inkl. Lehrgangsmaterialien/Verpflegung 
Anerkennung: 40 LE als ÜL-C Spezialblockbaustein 
 
Wer kann teilnehmen? 
Jugendliche und Erwachsene im Alter von 16 bis 60 +, die Bezug zum Friesensport haben. 
 
Die Juleica-Ausbildung findet kompakt als Wochenlehrgang (ohne Übernachtung) statt. 
Bildungsurlaub oder Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des Jugendsports 
kann beantragt werden (anerkannt in Niedersachsen). 
 
Schriftliche Anmeldungen sind ab sofort möglich und ausschließlich an unsere 
Geschäftsstelle zu richten. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Sportjugend im 
Kreissportbund Wittmund e.V. 
 
Geschäftsstelle 
 
Hauptstraße 1 – OT Burhafe 
26409 Wittmund 
Tel.: 04973 913753 
Fax: 04973 913755 
www.sportjugend-wtm.de 
mail@sportjugend-wtm.de  
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Juleica
Ausbildung

Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und
Trainer haben die Möglichkeit, sich in Themen der
(überfachlichen) Jugendarbeit weiterzubilden und die
„Jugendleitercard“ (Juleica) an einem Wochenende zu
erwerben. Voraussetzung für den Erwerb der Juleica
nach diesem Lehrgang ist eine gültige ÜL bzw. Trainer-
C Lizenz.
Auf dem Programm stehen, ergänzend zur Lizenz-
Ausbildung, folgende Themen: 

• Gruppenprozesse
erkennen und verste-
hen – Konsequenzen
für das Verhalten als
Gruppenleitung, 

• Konflikte in Gruppen
meistern,

• attraktive Angebote für
Mädchen und Jungen
im Verein – Motivation
durch Beteiligung,

• Jugendschutzgesetz
und Aufsichtspflicht in
der Jugendarbeit,

• Fördermitteln für
Aktivitäten im Verein. 

Der Lehrgang wird mit
16 LE als Spezialblock-
baustein innerhalb der
ÜL C Lizenz
Ausbildung (LSB)
anerkannt und kann
zur Verlängerung ÜL C
Lizenz Breitensport
genutzt werden.

Alle Lehrgangstermine und die Möglichkeit 
zur Online-Anmeldung gibt es im Bildungsportal:
http://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

Wir möchten allen Engagierten in niedersächsischen
Sportvereinen ermöglichen, an den Angeboten teilzu-
nehmen. Wenn dazu spezifische Rahmenbedingungen
notwendig sind oder ein Assistenzbedarf besteht 
werden wir uns bemühen, gemeinsam eine Lösung zu
finden.

Lust auf mehr Lehrgänge?Juleica für ÜL
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Die Juleica-Ausbildung ist eine Qualifizierungsmöglich-
keit für Engagierte in der Vereinsjugendarbeit z. B.
Betreuerinnen und Betreuer von Kinder- und Jugend-
freizeiten, J(unior)-Teams oder Jugendwarte. 

WER KANN TEILNEHMEN?
Jugendliche und Erwachsene im Alter von 16 bis 60 +,
die sich in der Vereinsjugendarbeit engagieren oder
zukünftig engagieren möchten. Sportassistentinnen und
Sportassistenten können bereits mit 15 Jahren teilneh-
men.

WELCHE ZIELE HAT DIE AUSBILDUNG?
In der Ausbildung geht es um die Leitung Gestaltung
von Angeboten, die sich an den Interessen von Kindern
und Jugendlichen orientieren und über den „normalen“
Übungs- und Trainingsbetrieb hinausgehen.

WELCHE INHALTE HAT DIE AUSBILDUNG? 
• Ziele und Angebote der Jugendarbeit im

Verein/Verband,
• Meine Rolle und Aufgaben als Leiterin bzw. Leiter

einer Gruppe,

• Was mache ich wenn …. pädagogische Aspekte in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

• Umgang mit Konflikten,
• Aufsichtspflicht, Jugendschutz und andere

Rechtsfragen,
• Beteiligungsmöglichkeiten und Interessenvertretung

von Kindern/Jugendlichen im Verein,
• Organisation und Finanzierung von Jugendfreizeiten

und Projekten,
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,

Mädchen und Jungen,
• Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport(verein),
• und natürlich praktisches „Handwerkszeug“ in Form

von Spielen und anderen Bewegungsaktionen.

WIE IST DIE AUSBILDUNG ORGANISIERT? 
Die Ausbildung umfasst 60 LE (1 LE = 45 Minuten), sie
findet in der Regel an mehreren Wochenenden oder
kompakt als Wochenlehrgang statt. 
Die Ausbildung wird von den Sportjugenden vor Ort in
den Sportregionen durchgeführt. Auch einige Landes-
fachverbände haben die Juleica-Ausbildung im Angebot.

SONDERURLAUB/BILDUNGSURLAUB
Für Ausbildungen die kompakt in der Woche stattfinden
kann Bildungs- oder Sonderurlaub beantragt werden.

JULEICA – WAS IST DAS?
Die Juleica (= Jugendleiter/in-Card) soll Engagierte, die
in der Jugendarbeit aktiv sind, stärken und ihnen für
ihre vielfältigen Aufgaben eine amtliche Legitimation
gegenüber z. B. Behörden, Vereinen, Beratungsstellen
und Sorgeberechtigten geben. Die 1999 eingeführte Card
ist bundesweit gültig und ist gleichzeitig ein Nachweis
der absolvierten Ausbildung.

Juleica Ausbildung

Zusätzlich soll die Juleica die gesellschaftliche Anerken-
nung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck
bringen und ist deshalb mit einer Reihe von Rechten
und Vergünstigungen, wie die Inanspruchnahme von
Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des
Jugendsports, Freistellung vom Unterricht, Mitgliedschaft
im Jugendherbergswerk, Zuschüssen etc., verbunden. 

WIE KANN ICH EINE JULEICA BEANTRAGEN?
Die Beantragung der Juleica ist nur online möglich.
Unter www.juleica.de ist dazu eine Registrierung erfor-
derlich. Voraussetzungen für die Beantragung sind:
• Tätigkeit in der Jugendarbeit in einem Verein oder

Verband,
• Juleica Ausbildung oder der Nachweis vergleichbarer

beruflicher Qualifikationen,
• Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbildung,
• Unterschrift einer Verhaltensrichtlinie,
• E-Mail Adresse und digitales Passfoto.

Für Fragen zum online-Antragsverfahren: 
Tel. 0511 1268-161, 
E-Mail: juleica@lsb-niedersachsen.de

WIE LANGE IST DIE JULEICA GÜLTIG 
UND WIE KANN ICH SIE VERLÄNGERN?
Die Juleica ist drei Jahre gültig. Zur Verlängerung muss
eine Fortbildung im Umfang von mind. 11 LE nachge-
wiesen werden. Die Verlängerung erfolgt wie die
Erstausstellung unter www.juleica.de 

Als Dankeschön für das Engagement in der
Jugendarbeit …
bietet die Sportjugend Niedersachsen Juleica-
Inhaberinnen und -Inhabern besondere
Vergünstigungen:
• Reduzierung der Teilnahmegebühr bei Fortbil-

dungsmaßnahmen der Sportjugend 
Niedersachsen um 10 € pro Lehrgang,

• Zuschuss in Höhe von 2 €/Tag bei der Teil-
nahme an Ferienfreizeiten, die von der 
Sportjugend Niedersachsen bezuschusst werden.

Weitere Informationen über regionale und
bundeseinheitliche Vergünstigungen unter:
www.juleica.de

WERDEN LERNEINHEITEN (LE) AUS DER JULEICA-
AUSBILDUNG AUF DIE ÜL C- LIZENZ ANGERECHNET?
Wer eine Juleica Ausbildung bei der Sportjugend
gemacht hat bekommt 40 LE auf die ÜL C Lizenz
(Breitensport/sportartenübergreifend) angerechnet. 
Es müssen zusätzlich zur Juleica noch der ÜL C Grund-
und der ÜL C-Aufbaulehrgang besucht werden.
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